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An den Bürgermeister 
Herrn Johannes Mans 
Rathaus 
Hohenfuhrstr. 13 
42477 Radevormwald 

28.11.2016 

Beschlussantrag zum TOP 9 des Haupt- und Finanzausschusses am 6.12. 

Sehr geehrter Herr Mans, 

bitte ergänzen Sie den folgenden Beschlussantrag zum Tagesordnungspunktes 9 des HFA – Änderung der 
Hauptsatzung: 

 Der genannte §10(7) wird lediglich wie folgt geändert: 

(7) Die Fraktionen des Rates erhalten zur Abdeckung ihres Geschäftsbedarfes gem. § 56 Abs.3 GO NW 
monatlich folgende Zuschüsse:  

a) Grundbetrag  29 € 

b) Zusatzbetrag je Ratsmitglied, das der Fraktion angehört   9 € 

c) Zuwendung an Fraktionslose  23 € 

d) Fraktionen, die ihr Büro außerhalb städt. Gebäude unterhalten und deren 
Neben- und Bürokosten nicht von der Stadt übernommen werden, zusätzlich 

zu den Beträgen unter a) und b)  310 € 

e) Neu gegründete Fraktionen erhalten eine Grundausstattung (Laptop, Drucker, Standard-Software) von 

der Stadt gestellt. Sollte die Stadtverwaltung nicht in der Lage sein, diese Ausstattung zu stellen, erhalten 

sie einen Zuschuss von 1500 €. 

Begründung: 

Laut Erläuterung zu dem TOP wurden diese Beträge zuletzt 2000 bzw. die Beträge unter d) im Jahr 2009 
geändert. Laut Zahlen des statistischen Bundesamtes haben sich in diesen Zeiträumen die Lebenshaltungs-

kosten um ca. 26% bzw. 10% erhöht. Die oben genannten Beträge berücksichtigen diese Preisentwicklung. 

Eine weitergehende Erhöhung dieser Zuwendungen, insbesondere auf die von der Verwaltung vorgeschlagene 
Erhöhung auf fast 300% (z.B. den Grundbetrag von 23 € auf 65 €) ist völlig überzogen und durch nichts 

gerechtfertigt. 

Für die Grundausstattung sollten in der Verwaltung ausreichend PCs etc. vorhanden sein. Falls nicht, so ist der 

genannte Betrag ausreichend hoch. 

Eine Unterscheidung in Fraktionen und Gruppen wäre nur nötig, wenn die Mindeststärke von Fraktionen (bis-
lang 2 Ratsmitglieder) heraufgesetzt würde. Daher kann man auf diese Unterscheidung in der Hauptsatzung 

verzichten. Sollte hier aber etwas Anderes geplant sein, z.B. die Heraufsetzung der Mindestfraktionsstärke, 
bitte ich hierüber im Ausschuss zu berichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. Michalides 
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